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Das mit Bezugerlass eingeführte Merkblatt der Bundesanstalt für Wasser-
bau (BAW) „Rissbreitenbegrenzung für frühen Zwang in massiven Was-
serbauwerken“ (MFZ), Ausgabe  September 2004, wurde überarbeitet 
und aktuellen Erkenntnissen angepasst.  
 
Zusätzlich zum Merkblatt sind ausführliche inhaltliche Erläuterungen im 
BAW-Mitteilungsblatt Nr. 92 „Rissmechanik in dicken Stahlbetonbautei-
len bei abfließender Hydratationswärme“ vom April 2010 enthalten. (sie-
he BAW-Webseite unter Publikationen/BAW-Mitteilungsblätter) 
 
Das BAW-Merkblatt „Rissbreitenbegrenzung für frühen Zwang in massi-
ven Wasserbauwerken“ (MFZ), Ausgabe  November 2011, wird hiermit 
für den Geschäftsbereich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes eingeführt. Die diesbezüglichen Regelungen im Bezugserlass 
werden aufgehoben. 
 
Die Anwendung des Merkblattes ist für neue Baumaßnahmen bzw. Maß-
nahmen, bei denen der Bauvertrag noch nicht geschlossen oder das Ver-
gabeverfahren noch nicht begonnen wurde, vorzusehen. Bei Anwendung 
im Rahmen laufender Ingenieurverträge über Planungsleistungen sind 
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ggf. Änderungen der Honorare aufgrund veränderter Bewehrungsmengen 
(Bemessungsgrundlagen) und damit anrechenbarer Kosten zu beachten. 
 
Bereits begonnene Baumaßnahmen bzw. abgeschlossene Bauverträge, bei 
denen die Anwendung der Ausgabe September 2004 des MFZ vereinbart 
ist, sind mit der bisherigen Fassung des Merkblattes abzuwickeln. 
 
Dieser Erlass wird im WSV-Intranet in das Verzeichnis „Technisches 
Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W)“ bzw. in die „Wasserstraßenspe-
zifische Liste Technischer Baubestimmungen (WLTB)“ unter Abschnitt 
„2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau“ aufgenommen und im Ver-
kehrsblatt veröffentlicht. 
 
Parallel zum Postversand wird der Erlass den WSV-Dienststellen per 
Mail direkt zugesandt. 
 
 
Im Auftrag 
Ernst Corinth 
 
Anlage:  BAW-Merkblatt "Rissbreitenbegrenzung für frühen Zwang 

in massiven Wasserbauwerken" (MFZ), Ausgabe Novem-
ber 2011 (1 Druckexemplar je WSD, BAW, BfG) 

 
 


